
220 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Bericht 

des Bautenausschusses 

über den Antrag 195/ A der Abgeordneten 
Dipl.-Kfm. Dr. Keimel, Parnigoni und Genos
sen betreffend ein Bundesgesetz über die 
Errichtung einer Schönbrunner Tiergarten
Gesellschaft m. b. H. (Schönbrunner Tiergar-

tengesetz) 

Die Abgeordneten Dipl.-Kfm. Dr. K e i m e I, 
Par ni gon i und Genossen haben am 20. Juni 
1991 deI\! gegenständlichen Initiativantrag einge
bracht und wie folgt begründet: 

"Dieses Bundesgesetz soll geeignete rechtliche 
Rahmenbedingungen für ein neues Tiergartenma
nagement für den Tiergarten Schönbrunn in Wien 
schaffen: 

Durch die Ermächtigung zur Gründung einer 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung soll eine 
Auslagerung des Tiergartens aus der Bundesverwal
tung und damit eine flexiblere Führung des 
Tiergartens Schönbrunn ermöglicht werden, um 
einerseits den neu esten Stand tiergartenbiologischer 
Erkenntnisse und um andererseits den Anforderun
gen des Denkmalschutzes zur Erhaltung des 
Kulturdenkmales ,Tiergarten Schön brunn' optimal 
Rechnung tragen zu können. 

Auf Grund der derzeitigen Besucherzahl von 
rund 650000 Besucher im Jahr 1990 und des 
durchschnittlichen Eintrittspreises von 22,13 S er
gibt sich bei der derzeitigen Einnahmen- und 
Ausgabenstruktur für das Jahr 1990 ein negatives 
Betriebsergebnis von 30,064 Millionen Schilling. 

Ein internationaler Vergleich privatwirtschaftlich 
geführter Tiergärten ergibt, daß eine weitgehend 
ausgeglichene Gebarung des laufenden Betriebser
gebnisses erreichbar ist. Bei der zu erwartenden 
Steigerung der Attraktivität des Tiergartens Schön
brunn ist mit einer wesentlichen Erhöhung der 
Einnahmen zu rechnen (zB sollen private Sponsor
tätigkeiten und private Tierpatenschaften zusätzli-

che Finanzquellen für die Gesellschaft eröffnen). 
Durch die Schaffung einer entsprechenden, vor 
allem touristischen Infrastruktur wird es dem 
Unternehmen möglich sein, zusätzliche Einnahmen 
zu erzielen. Dazu zählen ua. entsprechende 
Angebote von Attraktionen, die insbesondere für 
Familien und Kinder als Besucher des Tiergartens 
geeignet sind, sowie andere unmittelbar und 
mittelbar mit dem Betrieb eines Tiergartens im 
Zusammenhang stehende Aktivitäten. 

Hinsichtlich der Übertragung ist folgende V or
gangsweise vorgesehen: 

Der Gesellschaft werden im Wege eines Pacht
vertrages die für die Fortführung des Betriebes 
notwendigen Nutzungsrechte am Vermögen des 
Tiergartens Schönbrunn sowie an Liegenschaften, 
die der Zufahrt und der verkehrsmäßigen Erschlie
ßung und der allfälligen Erweiterung des Tiergar
tens im Bereich des Schloßparks von Schönbrunn 
dienen, eingeräumt. Zu diesem Zweck sollen ferner 
die beweglichen Sachen und Tiere (§ 265 a ABGB) 
des derzeitigen Tiergartens Schönbrunn auch als 
Sacheinlage des Bundes in die Gesellschaft einge
bracht werden können." 

Nach der in den Antragserläuterungen zum 
Ausdruck kommenden Rechtsauffassung unterlie
gen die Bestimmungen dieses Gesetzentwurfes im 
Sinne des Art. 42 Abs. 5 B-VG nicht dem 
Einspruchsrecht des Bundesrates. 

Der Bautenausschuß hat den gegenständlichen 
Initiativantrag in seiner Sitzung am 4. Juli 1991 in 
Verhandlung genommen. Nach Berichterstattung 
durch den Abgeordneten Von wal d beteiligten 
sich an der Debatte die Abgeordneten E der, 
Dipl.-Ing. Dr. Pawkowitz, Ingrid Tichy
Sc h red e r, Mag. Dr. Madeleine Pet r 0 v i c, 
Strobl, Dipl.-Ing. Schmid, Parnigoni, 
G rat zer, 0 b e rh a i d i n ger, der Ausschußob
mann Dipl.-Kfm. Dr. K ei m e I sowie der 

220 der Beilagen XVIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 1 von 5

www.parlament.gv.at



2 220 der Beilagen 

Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
Dr. Sc h ü s seI. 

Im Zuge der Verhandlungen wurde von den 
Abgeordneten Dipl.-Kfm. Dr. K ei m e I und 
Par n i gon i ein Abänderungsantrag betreffend 
§ 1 (Änderung des Abs. 1 sowie Einfügung eines 
Abs. 6), § 2 Abs. 1, § 4, § 5 Abs. 1 Z 1, § 5 Abs. 9 und 
§ 12 eingebracht. Dem gegenständlichen Abände
rungsantrag war folgende Begründung beigegeben: 

"Abgesehen von sprachlichen Verbesserungen 
und einer Anpassung des § 5 Abs. 1 an die 
tatsächliche personalrechtliche Situation im Tier
garten Schönbrunn wird durch diesen Abände
rungsantrag eine Abgabenbefreiung hinsichtlich der 
mit der Gründung der Gesellschaft und mit dem 
Pachtvertrag zusammenhängenden Vorgänge vor
gesehen. Hinsichtlich des § 1 Abs. 1 ist als 
Erläuterung festzuhalten : Die Mitwirkungsbefug
nisse des Bundesministers für Finanzen gemäß 
Teil 2 der Anlage zu § 2 Abs. 1 des Bundesministe
riengesetzes, Abschnitt E Ziffer 6 letzter Satz, 
werden hiedurch nicht berührt. 

Die Vollzugsbestimmungen des § 7 wurde 
entsprechend angepaßt." 

Weiters brachte die Abgeordnete Mag. Dr. 
Madeleine Pet r 0 v i c einen Entschließungsantrag 
ein. 

Vonwald 

Berichterstatter 

Bei der Abstimmung wurde der im Initiativantrag 
enthaltene Gesetzentwurf unter Berücksichtigung 
des oben erwähnten Abänderungsantrages der 
Abgeordneten Dipl.-Kfm. Dr. K ei m e I und 
Par n i gon i in der diesem Bericht beigedruckten 
Fassung mehrstimmig angenommen. 

Der Entschließungsantrag der Abgeordneten 
Mag. Dr. Madeleine Pet r 0 v i c fand nicht die 
Zustimmung der Ausschußmehrheit. 

Ferner wurden vom Ausschuß mehrheitlich 
folgende Feststellungen getroffen: 

Der Bautenausschuß stellt zur KlarsteIlung fest, 
daß die Bestimmungen der §§ 1 Abs. 3 und 4 sowie 
§ 2 Abs. 1 gemäß Art. 42 Abs.5 B-VG nicht dem 
Einspruchsrecht des Bundesrates unterliegen. 

Der Ausschuß vertritt die Ansicht, daß bei einer 
entsprechenden räumlichen Erweiterung des Schön
brunner Tiergartenareals insbesondere auch die 
Einbeziehung des Palmerihauses sowie des Schmet
terlinghauses ins Auge ge faßt werden soll. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Bautenausschuß somit den An t rag, der National-
rat wolle dem a n g e s chI 0 s sen enG e set z - .'. 
e n t w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung ,. 
erteilen. 

Wien, 1991 07 04 

Dipl.-Kfm. Dr. Keime! 

Obmann 
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Bundesgesetz über die Errichtung einer 
Schönbrunner Tiergarten-Gesell
schaft m. b. H. (Schönbrunner Tiergartenge

setz) . 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. (1) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten wird ermächtigt, zur Fortführung 
der betriebsähnlichen Einrichtung des Bundes 
"Tiergarten Schönbrunn" eine Gesellschaft m. b. H. 
mit dem Firmenwortlaut "Schönbrunner Tiergar
ten-Gesellschaft m. b. H.", im folgenden Gesell
schaft bezeichnet, und dem Sitz in Wien zu 
gründen. Die Verwaltung der Anteilsrechte namens 
des Bundes obliegt dem Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten. 

(2) Sofern in diesem Bundesgesetz nichts anderes 
bestimmt ist, sind die Bestimmungen des Gesetzes 
über Gesellschaften mit beschränkter Haftung, 
BGBI. Nr. 58/1906, in der geltenden Fassung auch 
für diese Gesellschaft anzuwenden. 

(3) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten wird im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen ermächtigt, dieser 
Gesellschaft den Betrieb des Tiergartens Schön
brunn mit den dazugehörigen Baulichkeiten und 
Grundflächen sowie allem Zubehör, einschließlich 
des Tierbestandes, zu einem angemessenen Pacht
zins zu verpachten und ferner zusätzliche, für die 
Erweiterung des Tiergartens erforderliche Baulich
keiten und Grundflächen einschließlich allem 
Zubehör III dieses Pachtverhältnis miteinzubezie
hen. 

(4) Soweit dies für den Betrieb und eine 
angemessene Kapitalausstattung der Gesellschaft 
erforderlich ist, wird der Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten weiters ermächtigt, 
auch als Sacheinlage Tiere und sonstiges Zubehör 
des Tiergartens Schönbrunn sowie die damit 
zusammenhängenden bestehenden Forderungen 
und Verbindlichkeiten sowie eine Bareinlage in die 
Gesellschaft einzubringen. 

(5) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat einen beeideten Wirtschafts
prüfer als Gründungsprüfer zu bestellen. 

(6) Die Gründungsvorgänge gemäß Abs. 1 bis 5 
sind von allen bundesgesetzlieh geregelten Abgaben 
befreit. Die Verpachtung des Betriebes des Tiergar
tens Schönbrunn (Abs. 3) löst keinen steuerbaren 
Eigenverbrauch im Sinne des Umsatzsteuergesetzes 
1972, BGBI. Nr. 223, aus. 

§ 2. (1) Der Bundesminister für Finanzen wird 
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesmini
ster für wirtschaftliche Angelegenheiten Geschäfts
anteile des Bundes an der Gesellschaft unter 
Bedachtnahme' auf die Bestimmungen des Abs. 2 
bestmöglich zu veräußern. 

(2) Jede über Abs. 1 hinausgehende weitere 
vermögensrechtliche Verfügung über Geschäftsan
teile der Gesellschaft, insbesondere die gänzliche 
oder teilweise Veräußerung oder Verpfändung der 
Geschäftsanteile, auch wenn sie durch spätere 
Erwerber erfolgen, bedarf zu ihrer Wirksamkeit in 
Abweichung von § 76 des Gesetzes über Gesell
schaften mit beschränkter Haftung der Zustimmung 
des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegen
heiten. Diese Zustimmung darf nur erteilt werden, 
wenn sie den Aufgaben der Gesellschaft (§ 3) nicht 
zuwider läuft. 

§ 3. Im Gesellschaftsvertrag sind hinsichtlich des 
Unternehmensgegenstandes neben einem allgemei
nem Kontrahierungszwang und ganzjähriger Be
triebspflicht insbesondere folgende Aufgaben vor
zusehen: 

1. Tiere sind im Tiergarten Schönbrunn nach 
dem neuesten Stand tiergärtnerischer Er
kenntnisse unter Bedachtnahme auf die 
Erfordernisse des Natur- und Artenschutzes 
zu halten, zu pflegen und zu vermehren. 

2. Die Gesellschaft soll wissenschaftliche For
schung auf allen Gebieten der Tiergartenbio
logie, im besonderen auf den Gebieten der 
Zoologie, der Tiermedizin und der Zoopäd- . 
agogik ermöglichen. ' 
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3. Als Stätte der Begegnung mit Mensch und Tier 
soll einer breiten Öffentlichkeit Interesse. und 
Verständnis für die Tierwelt dieser Erde durch 
eine sinnvolle Auswahl von Tierformen 
vermittelt werden. Die Funktion als städtischer 
Erholungsraum ist zu gewährleisten. Dabei 
sind die Eintrittspreise unter Bedachtnahme 
auf soziale Aspekte festzulegen. 

4. Zusammenarbeit mit nationalen und interna
tionalen Institutionen vergleichbarer Zielset
zungen. 

S. Erhaltung des Kulturdenkmales "Tiergarten 
Schönbrunn" . 

§ 4. Im Gesellschaftsvertrag sind als beratende 
Organe der Gesellschaft jedenfalls ein tiergarten
biologisch, zoologisch, ökologischer Beirat und ein 
Förderungsbeirat vorzusehen, deren Mitglieder 
nach Anhörung des Geschäftsführers der Gesell
schaft vom Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten zu bestellen sind. Bei der Bestel
lung der Mitglieder der Beiräte ist auf deren 
fachliche Qualifikation insbesondere im Hinblick 
auf die im § 3 festgelegten Aufgaben bedacht zu 
nehmen. Die Bestellung erfolgt auf die Dauer von 
jeweils drei Jahren, wobei eine Wiederbestellung 
zulässig ist. Eine vorzeitige' Abberufung durch den 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
aus wichtigen Gründen, insbesondere bei grober 
Pflichtverletzung, ist zulässig. Für jedes Mitglied ist 
ein Ersatzmitglied zu bestellen. Die Mitglieder der 
Beiräte sind zur Verschiegenheitspflicht zu ver
pflichten. Ihre Tätigkeit erfolgt ehrenamtlich. 

§ 5. (1) Für die Bediensteten des Bundes, die am 
Tag vor dem Beginn des Pachtverhältnisses gemäß 
§ 1 Abs. 3 beim bisherigen Tiergarten Schönbrunn 
beschäftigt waren, gilt ab dem Tag des Beginns 
dieses Pachtverhältnisses folgende Regelung: 

1. Lehrlinge, für die der Kollektivvertrag der 
Gärtner gilt, werden Lehrlinge der Gesell
schaft. 

2. Beamte gehören auf die Dauer ihres Dienst
standes dem Schönbrunner Tiergartenamt an 
(Abs. 3), solange sie nicht auf eine andere 
Planstelle ernannt werden. 

3 . Vertragsbedienstete werden Arbeitnehmer der 
Gesellschaft. 

(2) Für die in Abs. 1 Z 1 und 3 genannten 
Bediensteten bleiben die am Tag vor Beginn des 
Pachtverhältnisses (§ 1 Abs. 3) bestehenden Rechte 
gewahrt. 

(3) Dienststelle für die in Abs. 1 Z 2 genannten 
Beamten ist das einzurichtende "Schönbrunner 
Tiergartenamt" . Diese Dienststelle ist dem Bundes
ministerium für wirtSchaftliche Angelegenheiten 
unmittelbar nachgeordnet und wird vom Geschäfts
führer der Gesellschaft geleitet, der in dieser 
Funktion an die Weisungen des Bundesministers für 

• wirtSchaftliche Angelegenheiten gebunden ist. 

(4) Das Schönbrunner Tiergartenamt ist anwei
sende Stelle im Sinne des Bundeshaushaltsrechtes. 

(5) Die in Abs. 1 Z 2 genannten Beamten haben, 
wenn sie innerhalb von fünf Jahren nach Beginn des 
Pachtverhältnisses (§ 1 Abs. 3) ihren Austritt aus 
dem Bundesdienst erklären, Anspruch auf Auf
nahme in ein Arbeitsverhältnis zur Gesellschaft mit 
Wirksamkeit von dem dem Austritt folgenden 
Monatsersten. Wenn zum Zeitpunkt der Aufnahme 
Forderungen des Bundes gegenüber diesen Beamten 
bestehen, sind sie dem Bund eb'enso wie die 
Forderungen des Bundes gegenüber den in Abs. 1 
Z 1 und 3 genannten Bediensteten von der 
Gesellschaft zu refundieren. 

(6) Für die in Abs. 1 Z 2 genannten Beamten 
gelten das Arbeitsverfassungsgesetz BGBI. 
Nr.2211974, das Arbeiterkammergesetz BGBI. 
Nr. 105/1954 und das Arbeitnehmerschutzgesetz 
BGBI. Nr. 234/1972 in der jeweils geltenden 
Fassung. 

(7) Für die in Abs. 1 Z 2 genannten Beamten hat 
die Gesellschaft dem Bund den Aufwand der 
Aktivbezüge zu ersetzen und an den Bund 
monatlich einen Beitrag zur Deckung des Pensions
aufwandes im Umfang von 30 vH des Aufwandes 
der Aktivbezüge zu leisten. Pensionsbeiträge, die bei 
der Auszahlung der Aktivbezüge dieser Pensionen 
bereits vom Bund einbehalten werden, sind, mit 
Ausnahme der besonderen Pensionsbeiträge, auf 
diesen Beitrag anzurechnen. 

(8) Für die Berechnung des Beitrages zur 
Deckung des Pensionsaufwandes nach Abs. 7 gelten 
als Aktivbezüge alle Geldleistungen, von denen der 
Pensionsbeitrag zu entrichten ist. 

(9) Überweisungsbeträge, die ab den Tag des 
Beginns des Pachtverhältnisses (§ 1 Abs. 3) von 
SozialversicherungSträgern geleistet werden, sind 
dem Bund in voller Höhe zu überweisen. 

, 
(10) Die Gesellschaft hat dem Bundesministerium 

für Finanzen alle Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen, die für die Erstellung des Bundesvoranschla
ges und des Bundesrechnungsabschlusses bezüglich 
des Beitrages nach Abs. 7 bzw. der Überweisungsbe
träge nach Abs. 9 erforderlich sind. Gegenüber dem 
Rechnungshof gilt gleiches für die zur Erstellung 
des Bundesrechnungsabschlusses erforderlichen 
Unterlagen. 

§ 6. (1) Das Bundesrechenamt hat die ihm 
obliegenden Aufgaben für die irri § 5 Abs. 1 Z 1 bis 3 
genannten Bundesbediensteten auf Verlangen der 
Gesellschaft weiterhin, längstens jedoch bis zum 
31. Dezember 1995, wahrzunehmen. Die Haus
haltsverrechnung des Bundes für das Schönbrunner 
Tiergartenamt sowie die Besoldung der Beamten 
sind vom Bundesrechenamt mitzubesorgen. 

(2) Pensionsbehörde für die im § 5 Abs. 1 Z 2 
genannten Beamten, welche in den Ruhestand 
treten, ist das Bundesrechenamt. 
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§ 7. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist 

1. hinsichtlich des § 1 Abs. 1, 3 und 4 der 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten im Einvernehmen mit dem Bundesmini
ster für Finanzen, 

2. hinsichtlich des § 1 Abs. 6 der Bundesminister 
für Finanzen, 

3. hinsichtlich des § 2 Abs. 1 der Bundesminister 
für Finanzen im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten, 

4. im übrigen der Bundesminister für wirtschaft
liche Angelegenheiten 

betraut. 
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